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l. Grundlogen und Zweck

Art. I Grundlogen

Gestützt ouf den Entscheid des Gemeinderotes Wongen-Brüttisellen vom I Z. Moi 2021 eine
Geschöfisleitung einzuführen, erlösst der Gemeinderot per 1 . Juli 2O2l ein Reglement für die
Geschöftsleitung.

Art.2 Zweck

Dos Reglement regelt die Orgonisotion. die Aufgoben und die Kompetenzen der Geschöfts-
leitung.

2. Orgonisolion

Art.3 Zusommenselzung

ln die Geschöftsleitung nehmen Einsitz:

- Geschöftsleiterin bzw. Geschöftsleiter (Vorsitz)

- Leiterin bzw. Leiter Plonung und lnfrostruktur / Stv. Geschöftsleiterin bzw. Geschöftsleiter

- Leiterin bzw. Leiter Bildung

- Leiterin bzw. Leiter Finonzen

Art.4 Stellvertretungen

t Die Stellvertretung der/des Vorsitzenden der Geschöftsleitung übt die Leiterin bzw. der Leiter
Plonung und lnfrostruktur (1 . Stv.) und bei dessen Abwesenheit die Leiterin bzw. der Leiter Fi-

nonzen (2. Stv.) ous.

z Für die Geschöftsleitungsmitglieder (ousgenommen der Geschöftsleiterin bzw. des Ge-
schöftsleiters) sind bei kuzen Abwesenheiten keine Stellvertretungen vorgesehen. Beilönge-
ren Abwesenheiten muss die Stellvertretung sichergestellt werden.

s Die Geschöftsleitung ist beschlussföhig, wenn die Mehrheit der Geschöfisleitungsmitglieder
(mind. drei Personen) onwesend ist.

+ Für den lnformotionsfluss zu den obwesenden Geschöftsleitungsmitgliedern ist die Ge-
schöftsleiterin bzw. der Geschöftsleiter verontwortlich.

3. Geschöftsgrundsölze

Art.5 Führung

Der Gemeinderot übertrögt die operotive Führung und die Aufgobenerledigung der Ge-
schöftsleiterin bzw. dem Geschöftsleiter, welche/r den Vorsitz in der Geschöftsleitung hot

Art. 6 Beziehung zum Gemeinderot

t Die Geschöftsleitung bildet dos Bindeglied zwischen Gemeinderot (politisch, strotegisch)
und Verwoltung (operotiv). Sie ist dos oberste leitende, plonende und vollziehende Verwol-
tungsorgon der Gemeinde.

z Die Geschöftsleitung wird vom Gemeinderot in Strotegie- und Budgetprozesse einbezogen.
Die Geschöftsleitung erstellt jeweils dos Budget und den Finonzplon zuhonden des Gemein-
derotes.

s Die Geschöftsleitung unterstützt den Gemeinderot beim Erorbeiten des Leitbildes, beim Fest-

setzen der Legislotuziele und beider Erorbeitung von Stroiegien und Konzepten.

+ Die Geschöftsleitung ols Gremium ist durch die Geschöftsleiterin bzw. den Geschöftsleiter im
Gemeinderot vertreten.
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s Mindestens einmoljöhrlich trifft sich der Gemeinderot mit der Geschöftsleitung zu einem
Austousch.

Art.7 Beziehung zu den Ableilungen

Die Geschöftsleitung stellt den lnformotionsfluss zu den Abteilungen sicher.

Art.8 Aufgoben
t Die Geschöftsleitung führt die Gemeindeverwoltung operotiv.

z Die Geschöftsleitung stellt die konsequente und konsistente Umsetzung der Politik und der
Strotegie des Gemeinderotes und der gonzheitlichen Ausrichtung des ttGesomtunterneh-
men$) Gemeinde Wongen-Brüttisellen sicher. Sie entlostet den Gemeinderot von operotiven
Aufgoben.

a Sie sorgt für Austousch, lntegrotion, Koordinotion und lnformotion innerholb der Verwoltung
und orientiert sich on ihren Führungsgrundsötzen.

a Sie unterbreitet dem Gemeinderot Vorschlöge für die Orgonisotion des Geschöftsbetriebs
im Allgemeinen, soweit diese die Kompetenzen der Geschöftsleitung übersteigen.

s Die Geschöftsleitung behondelt zentrole Themen. wie z.B. Aufbou- und Ablouforgonisoiion
sowie oktuelle Frogen der operoliven Verwoltungstötigkeit und beröt den Gemeinderot in

strotegischen Angelegenheiten.

o Die Geschöftsleitung touscht gegenseitig Erfohrungen und lnformotionen ous. Auf operoti-
ver Ebene selzt sie sich bei obieilungsübergreifenden Themen für eine einheitliche Umsetzung
in der Verwoltung ein.

z Die Geschöftsleiiung untersiützt sich gegenseitig in ihrer Führungsoufgobe.

e Zu den Houptoufgoben gehören u.o.

- verontwortlich für die lnfrostruktur

- dos Beschoffungswesen
- Vereinheitlichung des Personolwesens (fringe benefils, Anslellungsbedingutrgen. Einrei-

hung)
- gemeinsome lT-Strotegie

- Vereinheitlichung derFinonzkompetenzen
s Die Geschöftsleitung orbeitet noch dem Kollegiolitötsprinzip.

Art.9 Nochholtigkeit

Die Geschöftsleitung setzt sich für die nochholtige Entwicklung der Gemeinde ein und orien-
tiert sich on ökonomischen, ökologischen und soziolen Werten und Grundsötzen.

Art. l0 Projekle

I Für die Beorbeitung von Geschöften, die eine besondere Arbeilsteilung und Koordinotion
verlongen, konn die Geschöftsleitung befristete Projektgruppen oder Arbeitsgruppen einsei-
zen.

z Die Geschöftsleitung bezieht in der Regel zustöndige Mitorbeiter der Verwoltung mit ein und
konn ouch Dritte ols Beroter und Sochverstöndige einsetzen.

Arl. I I lnformolion der öffenllichkeit

Die Geschöftsleiterin bzw. der Geschöflsleiter informiert die Öffentlichkeit über Angelegenhei-
ten, die in der Kompetenz der Geschöftsleitung liegen.
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4. Sitzungsführung

Art.12 Silzungsrhythmus

t Die Geschöftsleitung trilt zu Silzungen zusommen, so oft es die Geschöfte erfordern, in der
Regel olle zweiWochen im Anschluss on die Gemeinderotssitzungen.

z Eine ousserordentliche Sitzung wird von der Geschöftsleiterin bzw. dem Geschöftsleiler ol-
leine oder ouf Verlongen von mindestens zwei Mitgliedern der Geschöftsleitung einberufen

Arl. l3 Troktondenliste und Einlodung

I Die zu behondelnden Geschöfte werden ouf der Troklondenlisie oufgeführt und ols Einlo-
dung den Mitgliedern der Geschöftsleitung sowie dem Gemeinderot zur Verfügung gestellt.

z Die Troktondenliste wird durch die Abteilung Prösidioles in Absproche mit der Geschöftsleite-
rin bzw. dem Geschöftsleiter erstellt.

Art. 14 Aktenoufloge

I Die Milglieder hoben die Geschöftsokten in der Regel bis spötestens eine Woche vor der
Geschöftsleitungssitzung der Geschöftsleiterin bzw. dem Geschöftsleiter obzuliefern.

z Die troktondierten Geschöfte und die entsprechenden Akten stehen dreiArbeitstoge vor
der Silzung, wenn immer möglich in elektronischer Form zur Verfügung.

s An der Geschöftsleitungssitzung wird vorousgesetzt, doss die lnholte der Geschöfte bekonnt
und die Mitglieder vorbereitet sind.

Art. 15 Anlrogsrecht
I Die Geschöftsleitung hot dos Recht, dem Gemeinderot mit Mehrheitsbeschluss Antröge zu
unterbreiten. Sie hot ouch dos Recht. zu einem in Berotung stehenden Geschöft Antrog zu-
honden des Gemeinderotes zu stellen. Die Geschöftsleiterin bzw. der Geschöftsleiter oder dos
für dos Geschöft verontwortliche GL-Mitglied trögt dos Geschöft dem Gemeinderot vor.

z Über Geschöfte von hoher politischer oder strotegischer Bedeutung entscheidet der Ge-
meinderoi.

3 Den einzelnen Mitgliedern steht dos Antrogsrecht on die Geschöftsleitung zu. Aus der Ge-
schöftsleitung besteht kein direktes Antrogsrecht eines einzelnen Mitglieds on den Gemeinde-
rot.

Arl. l6 Schritllichkeitsprinzip

t Die Antröge werden mit einer kuzen Beschreibung der Ausgongsloge, den Erwögungen für
den Entscheid und einem eindeutigen Beschlussdispositiv obgefosst.

z Bei Ausgobenontrögen ist ouszuweisen. ouf welche finonzielle Kompetenz sich der Beschluss
stützt (2.8. im Voronschlog entholten/nicht entholten, einmolig/wiederkehrend).

Art. 17 Dringliche Geschötte

Dringliche Geschöfte, die nicht ouf der Troktondenliste oufgeführt sind, sind zu Beginn der Sit-
zung vozulegen. und es ist Beschluss zu fossen, ob dorouf eingetreten werden soll. Die Mehr-
heit der onwesenden Mitglieder muss die Dringlichkeit onerkennen.

Art. l8 Kenntnisnohme

Korrespondenz, Berichte, Protokolle oder ondere wichtige Dokumente werden dem Gemein-
derot in der Aktenoufloge zur Kenntnisnohme unterbreitei.

Art. 19 Abslimmung

t Stehen mehrere Antröge einonder gegenüber, so wird durch offenes Hondmehr obge-
stimmt. Bei gleichem Stimmenverhöltnis gili derjenige Antrog ols ongenommen, für welchen
die/der Vorsitzende gestimmt hot.
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z Uber Ordnungsontröge wird immer zuerst obgestimmt
s Jedes Mitglied ist zur Stimmobgobe verpflichtet.

Art.20 Protokoll

I Eine Mitorbeiterin bzw. ein Mitorbeiter der Prösidiolobteilung konn für die Protokollführung
beigezogen werden.
2 Die zu behondelnden Geschöfte gemöss Art. l3 bilden dos Protokoll. Persönliche Voten wer-
den nur ouf ousdrückliches Verlongen eines Mitgliedes der Geschöftsleitung protokolliert.

: Dos Protokoll isl den Mitgliedern der Geschöftsleitung in der Regel innerholb einer Woche zur
Einsichtnohme oufzulegen. Es wird on der nöchstfolgenden Geschöftsleitungssitzung geneh-
migt. Dos Protokollwird den Gemeinderöten und berechtigten Verwoltungsmitorbeitern zur
Verfügung gestellt.

+ Dos Protokoll ist den Mitgliedern der Geschöftsleitung in der Regel innerholb einer Woche zur
Einsichtnohme oufzulegen. Es wird on der nöchstfolgenden Geschöftsleitungssilzung geneh-
migt. Dos Protokollwird den Gemeinderöten und berechtigten Verwoltungsmitorbeitern zur
Verfügung gestelll.

Art.2l ExterneReferenlenundVenrollungsmitorbeiter
I Die Geschöftsleitung konn externe Referenten und Experten oder Verwoltungsmitorbeiter für
ihre Sitzungen beiziehen. Diese sind der Geschöftsleiterin bzw. dem Geschöftsleiter mindes-
tens sieben Toge vor der Sitzung onzumelden und ouf der Troktondenliste oufzuführen.

z Die Abstimmung erfolgt immer ohne onwesende Dritte.

Atl.22 Verfügungen Geschöftsleilerin bzw. Geschötlsleiter und Zirkulorbeschlüsse

I ln der Zeit zwischen zweiSitzungen können durch Verfügung der Geschöftsleiterin bzw. des
Geschöftsleiters oder durch einstimmigen Zirkulorbeschluss folgende Geschöfte erledigt wer-
den:

formelle, moterielle oder dringliche.

z Die Verfügungen der Geschöftsleiterin bzw. des Geschöftsleiiers oder Zirkulorbeschlüsse be-
dürfen keiner nochtröglichen Genehmigung. Sie sind ober on der nöchsten Geschöftslei-
tungssitzung oufzulegen und in dos Prolokoll oufzunehmen.

Art.23 Arbeilslogung

Jöhrlich findet eine Geschöftsleitungstogung stott, die dem offenen Meinungsoustousch oder
der Beorbeitung von besonderen Problemstellungen der Geschöftsleitung dient.

5. Kompelenzen

Art.24 Finonzkompetenzen

Die Finonzkompetenzen sind im Geschöfts- und Kompetenzenreglement des Gemeinderotes
Wongen-Brüttisellen unter lit. H geregelt.

Art.25 Personol- und ollgemeine Kompetenzen

I Sömtliche Kompetenzen der Geschöftsleitung sind im Geschöfts- und Kompetenzenregle-
ment des Gemeinderotes Wongen-Brüttisellen in der Kompetenzmoirix unter lit. L geregelt.
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6. lnkroflsetzung

Art.26 lnkroftselzung

Dieses Geschöftsreglement tritt per 1. Juli 2021 in Kroft. Die omtliche Publikotion erfolgte om
27. Msi2O21.

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTNSELLEN

Gemeindeprösidentin Geschöftsleiterin

trs+ I+D"tftn:eaJ
Morlis Dürst HeidiDuttweiler

Teilrevision Art.3 und Art.4 mit GRB Nr. I l0 vom 13. Juni 2022genehmigt. Die omtliche Publi-
kotion erfolgte om 16. Juni2O22.
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